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1. Planungsrechtliche Grundlagen 
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) erfolgt auf der Grundlage des 
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBI. I S. 3786). 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, Bebauungspläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Dies gilt 
auch für die Änderung von Flächennutzungsplänen. 

Parallel zur 6. Änderung des Flächennutzungsplans wird der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Lindach“ in Westhausen für das Gebiet 
nordwestlich der Ortschaft Westhausen, an der Gemeindeverbindungsstraße nach 
Jagsthausen, für einen Teilbereich des Flurstücks 3814 aufgestellt.  

 

2. Lage und Bestand des Plangebiets 
Das Plangebiet der 6. Änderung des Flächennutzungsplans liegt nordwestlich der Ortschaft 
Westhausen, an der Gemeindeverbindungsstraße nach Jagsthausen. Das Plangebiet grenzt 
östlich an die Bundesautobahn A 7 an.  

 

Topografische Karte Baden-Württemberg mit Kennzeichnung des Plangebiets (rot) der 
6. Änderung des Flächennutzungsplans  
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Das Plangebiet umfasst eine Teilfläche des Flurstücks 3814 mit einer Flächengröße von 
ca. 1,87 ha.  

Der Änderungsbereich liegt im Nordwesten der Ortslage von Westhausen ca. 800 m von der 
Bebauung entfernt und östlich angrenzend an die Bundesautobahn A7. Die Fläche ist leicht 
nach Süden geneigt. 

Das Plangebiet wird bislang landwirtschaftlich als Acker genutzt. 

Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine Bauwerke vorhanden. 

An das Plangebiet grenzt im Nordwesten die Bundesautobahn A7 an. Auf der Böschung zur 
Autobahn steht eine biotopkartierte Hecke. Im Nordosten befindet sich auf der Böschung hin 
zur Gemeindeverbindungsstraße ebenfalls eine Feldhecke. Südwestlich und -östlich grenzen 
intensiv genutzte Ackerflächen an. 

 

3. Planungsanlass / Planungsziele 
Das Plangebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan der GVWV Kapfenburg (genehmigt am 
08.07.2008) als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
 

Ausschnitt aus rechtskräftigem FNP mit Umgrenzung der geplanten Änderung 

Die 6. Änderung des FNP (2019) des GVWV Kapfenburg umfasst gemäß der Vorgabe der 
GVWV Kapfenburg folgende Planänderung: 

Darstellung eines Sondergebiets „Photovoltaikanlage“ entsprechend dem im parallelverfahren 
befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Lindach“ in 
Westhausen  
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Bilanzierung der Flächennutzungen im Zuge der 6. Än derung des FNP 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der 6. FNP Änderung ergeben sich folgende 
Änderungen der festgesetzten Nutzungen: 
 

Gemeinde Westhausen 

Bezeichnung der 
Änderung 
 

Festsetzung im FNP (2008)  Festsetzung im FNP (2019)  

Nummer 
 

Bezeichnung Festsetzung Fläche Festsetzung Fläche 

1 Sondergebiet 
„Freiflächen-
Photovoltaik 
Lindach“ in 
Westhausen 

Fläche für die 
Landwirtschaft, 

ca.1,87 ha Sondergebiet 
„Freiflächen-
Photovoltaik“ 

ca. 1,87 ha 

Summe 
 

    ca. 1,87 ha 

 

Bilanzierung der Flächennutzung im Gemeindegebiet Westhausen: 
 
Gegenüber dem wirksamen FNP ergibt sich mit der 6. Änderung des FNP (2019) folgende 
Bilanz: 
 
Die Flächen für die Landwirtschaft reduzieren sich insgesamt um 1,87 ha. 
Die Sondergebietsflächen „Freiflächen-Photovoltaik“ erhöhen sich um 1,87 ha. 
 

Planungsziele 

Zum Erreichen der Klimaschutzziele und der Vermeidung und Reduzierung der CO2-
Emmissionen ist es erforderlich, elektrische Energie unter anderem aus Sonnenstrahlung zu 
gewinnen. Der Bund als Gesetzgeber hat mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) 
eine Reihe von Flächen definiert, die zur Erreichung der Klimaschutzziele gefördert werden 
sollen. Diese „Flächenkulisse“ für Freiflächen-Photovoltaikanlagen richtet sich dabei nach  
§ 48 Abs. 1 Nr. 3 c) EEG und umfasst u. a. auch Flächen, die längs von Autobahnen oder 
Schienenwegen mit einer Entfernung bis zu 110 Metern, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn, liegen. Hierunter fällt auch die geplante Teilfläche des oben genannten 
Flurstücks. Zudem hat die Landesregierung 2017 die Freiflächenöffnungsverordnung 
beschlossen. Auf deren Grundlage können PV-Freiflächenanlagen auch auf Acker- und 
Grünlandflächen in „benachteiligten Gebieten“ errichtet werden. 

Um für die Stromeinspeisung der geplanten Photovoltaikfreiflächenanlage die Vergütung nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu erhalten, was wirtschaftliche Voraussetzung für 
die Errichtung und den Betrieb der Anlage ist, muss neben der Änderung des FNP’s die 
Aufstellung eines Bebauungsplans erfolgen. Die Aufstellung eines Bebauungsplans im 
Außenbereich ist auch planungsrechtlich erforderlich, da die gebotene Nutzung der 
Photovoltaik nicht privilegiert ist. 
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4. Planungsvorgaben 
4.1 Regionalplan 

 

Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplanes 2010 des Regionalverbandes 
Ostwürttemberg mit Darstellung der Lage (     ) der geplanten Freiflächen-PV Anlage. 

Der Planungsbereich ist als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft und als Vorranggebiet für 
einen regionalen Grünzug ausgewiesen.  

Dem Regionalplan ist hierzu folgendes zu entnehmen: 
3.1.1 (Z) Regionale Grünzüge 
„Die in der Raumnutzungskarte dargestellten regionalen Grünzüge längs der 
Entwicklungsachsen bilden ein zusammenhängendes regionales Grünsystem. Ihre in der 
Regel landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen sind als ökologische 
Ausgleichsflächen und zur Pflege des für Ostwürttemberg typischen Landschaftsbildes zu 
erhalten. Sie dürfen daher keiner weiteren Beeinträchtigung dieser Funktionen, insbesondere 
durch eine Siedlungs- und Gewerbeentwicklung, ausgesetzt werden. Gleichzeitig soll vor 
allem einer Beeinträchtigung des Bodens, des Wassers, der Luft und der Tier- und 
Pflanzenwelt sowie einer Minderung ihrer Erholungsfunktion entgegengewirkt werden. Die 
parzellenscharfe Abgrenzung der Regionalen Grünzüge erfolgt in der kommunalen 
Landschafts- und Bauleitplanung.“  
 
3.2.2. Schutzbedürftige Bereiche für Landwirtschaft und Bodenschutz 
3.2.2.1 (G) 
Die aufgrund ihrer natürlichen Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung und als Filter und 
Puffer sowie als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf geeigneten Böden und Flächen der 
Region, insbesondere die in der Raumnutzungskarte besonders gekennzeichneten 
schutzbedürftigen Bereiche für die Landwirtschaft, sollen als natürliche Grundlage für eine 
verbrauchernahe Lebensmittel- und Rohstoffproduktion und zur Bewahrung und zur 
Entwicklung der ostwürttembergischen Kultur- und Erholungslandschaft erhalten werden. 
Hierbei sollen auch Bonitätsunterschiede innerhalb der schutzbedürftigen Bereiche 
berücksichtigt werden. 
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Des Weiteren ist der Grundsatz „Photovoltaik“ (PS 4.2.3.2 (G)) der 2014 genehmigten 
Teilkapitals Erneuerbare Energien des Regionalplans betroffen. 
 
4.2.3.2 (G) Photovoltaik 
(1) Der Ausbau der solaren Stromgewinnung (Photovoltaik) ist anzustreben. Hierzu sind 
vorrangig Gebäude wie Wohnhäuser und Gewerbebetriebe oder öffentliche Gebäuden sowie 
integrierte Fassadenelemente zu nutzen. 
(2) Bei Photovoltaikanlagen im Außenbereich sollen vorrangig Flächen in Anspruch 
genommen werden, die eine Vorbelastung aufweisen, das Landschaftsbild möglichst wenig 
beeinträchtigen und die Funktionsfähigkeit der Böden mit ihren wichtigen ökologischen 
Ausgleichsfunktionen und ihrer Erholungsnutzung nicht beeinträchtigen, sowie dem 
Erfordernis einer landschaftsverträglichen Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung Rechnung 
tragen. 
(3) Es sollen darüber hinaus keine Flächen in Anspruch genommen werden, die im regionalen 
Vergleich aufgrund ihrer natürlichen Eignung für die landwirtschaftliche Produktion von 
Lebensmitteln und Futtermitteln gut geeignet sind. Da diese Flächen der Solarnutzung 
grundsätzlich der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden, stehen diese dann nicht 
mehr für die verbrauchernahe Lebensmittel- und Rohstoffproduktion zur Verfügung. 
(4) Aus agrarstruktureller Sicht sollen, insofern keine anderen Alternativen vorhanden sind, 
geringwertige Flächen genutzt werden. 
(5) Waldflächen sind aufgrund der Schwere des Eingriffs i.d.R. nicht für die Errichtung von 
Photovoltaik geeignet. 
 

4.2 Flächennutzungsplan 
Im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungs- und Wasserversorgungsverbands 
Kapfenburg ist das Gebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
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5. Geplante Änderungen 
5.1 Geplante Änderung Flächennutzungsplan 

Die 6. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst eine Änderung von der Darstellung 
Fläche für die Landwirtschaft zu Darstellung Fläche für Sondergebiet Freiflächen 
Photovoltaikanlage.  

 

5.2 Abweichung von den übergeordneten Planungen 
Mit der Darstellung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes wird von der Zielsetzung und 
Grundzüge des Regionalplans der Region Ostwürttemberg abgewichen.  

Das Ziel des regionalen Grünzugs ist von der Änderung betroffen (3.1.1 (Z) Regionale 
Grünzüge). 
Um diesem Ziel (siehe Kapitel 4.1) gerecht zu werden soll die Modulfläche auf eine Fläche von 
ca. 1 ha begrenzt werden. Durch diese Flächenbegrenzung hat die Anlage keine wesentliche 
raumbedeutsame Wirkung. Des Weiteren sollen Eingrünungsmaßnahmen sowie eine 
Beweidung der Fläche mit Schafen zur Einhaltung des Ziels des regionalen Grünzugs (PS 
3.1.1 (Z)) ‘‘als ökologische Ausgleichsflächen und zur Pflege des für Ostwürttemberg typischen 
Landschaftsbildes zu erhalten‘‘ durchgeführt werden.  

Von dem Vorhaben ist aus dem Regionalplan weiterhin der Punkt 3.2.2. Schutzbedürftige 
Bereiche für Landwirtschaft und Bodenschutz 3.2.2.1 (G) betroffen.  
Der Bau der Photovoltaikanlage soll ohne Erdarbeiten durchgeführt werden. Es sollen keine 
Bodenschichten beseitigt werden. Die Pfosten für die Aufständerungen können in den Boden 
gerammt oder alternativ können die Modulträger auf den gewachsenen Boden gelegt werden. 
Ziel ist, dass die Bodenfunktionen (als Filter und Puffer sowie als Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf) erhalten bleiben. Um dem Grundsatz Bereich für die Landwirtschaft gerecht 
zu werden, ist eine zukünftige landwirtschaftliche Nutzung sicher zu stellen, z.B. durch eine 
Beweidung der Fläche mit Schafen. Dem Grundsatz PS 3.2.2.1 (G) zum Erhalt der natürlichen 
Grundlage für eine verbrauchernahe Lebensmittel- und Rohstoffproduktion, und zur 
Bewahrung und zur Entwicklung der ostwürttembergischen Kultur- und Erholungslandschaft 
wird damit nicht widersprochen.  

Außerdem ist der im Regionalplan definierte Punkt 4.2.3.2 (G) Photovoltaik von der geplanten 
Nutzungsänderung betroffen.  
Um dem Grundsatz Photovoltaik gerecht zu werden, soll eine Fläche gesucht werden die den 
definierten Anforderungen nicht entgegensteht. Z.B. Flächen mit Vorbelastungen, Flächen die 
nicht besonders geeignet sind für eine landwirtschaftliche Nutzung. Für den 
Grundstückseigentümer und aktiven Biolandwirt stellt die geplante Fläche ein benachteiligtes 
Gebiet dar. Zum einen liegt die Flächen neben der Autobahn, die die Ackerfläche mit den 
Emissionen beeinträchtigen und zum Anderen befand sich z.T. unter der geplanten Fläche 
früher der Gemeindeverbindungsweg, der im Zuge des Autobahnbaus verlegt und die Fläche 
aufgefüllt wurde und der Boden an dieser Stelle nicht die entsprechende Wertigkeit besitzt. 

Um dem Grundsatz einer Veränderung des Landschaftsbildes gerecht sowie der 
Erholungsnutzung gerecht zu werden, soll das geplante Modulfeld mit einer 
Feldheckenpflanzung eingegrünt werden.  

Angesichts der geplanten Größe des geplanten Sondergebiets und den geplanten 
Minimierungsmaßnahmen wird der Eingriff in die Ziele und Grundsätze des 
Regionalverbandes als nicht erheblich erachtet. 
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6. Umweltbericht 
 

6.1 Sondergebiet „Freiflächen-Photovoltaik- Lindach “ in Westhausen 
 
6.1.1 Räumlicher Geltungsbereich und planungsrechtl iche Festsetzungen 
Der wirksame FNP  weist die Fläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächen-
Photovoltaikanlage Lindach“ in Westhausen als „Flächen für die Landwirtschaft aus. Im 
parallelverfahren befindet sich der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Freiflächen-
Photovoltaikanlage Lindach“. Es erfolgt die planungsrechtliche Anpassung im FNP durch 
Ausweisung eines Sondergebiets „Photovoltaik“ entsprechend dem Umgriff des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 
 
6.1.2 Umweltauswirkungen und vorgesehene Maßnahmen 
Die Bestandsaufnahme und Bewertung möglichen Umweltauswirkungen des Vorhabens 
sowie zur Darstellung der vorgesehene Maßnahmen zu Vermeidung und Verminderung, 
Ausgleich und Ersatz wurden bereits im Umweltbericht zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Lindach“ erörtert. Zusätzliche oder andere 
erhebliche nachteiligen Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
6.1.3 Darstellung anderweitig geprüfter Lösungsmögl ichkeiten 
Eine Alternativenprüfung im Zuge der Planaufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage Lindach“ in Westhausen ergab keine besser 
geeigneten Flächen für eine Freilandphotovoltaikanlage. 
 
6.1.4 Allgemein verständliche Zusammenfassung des U mweltberichts 
Die Bewertung möglicher Umweltauswirkungen des Vorhabens sowie zur Darstellung der 
vorgesehene Maßnahmen zu Vermeidung und Verminderung, Ausgleich und Ersatz wurden 
bereits im Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächen-
Photovoltaikanlage Lindach“ erörtert. Zusätzliche oder andere erhebliche nachteiligen 
Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten. Die mit der 6. Änderung des FNP (2019) 
erfolgende Umwidmung von „Flächen für die Landwirtschaft“ in ein „Sondergebiet 
Photovoltaik“ bringt keine umweltrelevanten nachteiligen Veränderungen mit sich.  
 
6.1.5 Umweltrelevante Abwägungen zur Flächennutzung splanung 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach §§ 3(1) und 4 (1) BauGB zum parallel 
Verlaufenden Bebauungsplan gingen zum Sondergebiet „Freiflächen Photovoltaik Lindach“ in 
Westhausen keine umweltrelevanten Stellungnahmen ein. 
 

7. Artenschutz 
 
Die artenschutzrechtlichen Belange wurden bereits in der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Lindach“ erörtert. 
Zusätzliche oder andere erhebliche nachteiligen Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten. 
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Parallelverfahren: 6. Änderung des Flächennutzungsplans mit integrietem Landschaftsplan_Vorentwurf 

Synopse_TÖB_Vorentwurf 

A Fachbehörden 

 

Hinweis zur Nummerierung: 

1. Spalte, Teil 1: Kategorie-Nr. (vgl. Gliederung Synopse zur Teilfortschreibung Erneuerbare Energien) 

Teil 2: laufende Nummer der Stellungnahme innerhalb der Kategorie 

2. Spalte: Laufende Nummer der Absätze der Stellungnahme 

 

Nr.  Einwender 

(Datum Eingang) 

Stellungnahme der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie Einwen-

dungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Vorschlag für die Abwägung Beschlussvorschlag 

A.1.1 -1 

 

 

 

 

 

 

RP Stuttgart Abteilung 

Wirtschaft und Infrastruk-

tur Raumordnung 

16.04.2019 

 

 

 

Raumordnung 

Aus raumordnerischer Sicht verweisen sie hinsichtlich beider Verfahren auf die Stel-

lungnahme vom 28.02.2019 zum Bebauungsplan. Diese behält weiterhin ihre Gültig-

keit. 

 

Stellungnahme vom 28.02.2019: 

„Aus raumordnerischer Sicht kann die Planung nach Reduzierung der Fläche für das 

Sondergebiet Photovoltaik und unter Berücksichtigung der im Rahmen der Begrün-

dung vorgetragenen standortspezifischen Besonderheiten in diesem Einzelfall mitge-

tragen werden. 

Darüber hinaus verweisen wir auf die Hinweise zum Ausbau von Freiflächen – Photo-

voltaikanlagen des Umweltministeriums vom 16.02.2018.“ 

 

 

Zur Kenntnis 

 

 

Kein Beschluss er-

forderlich 
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Nr.  Einwender 

(Datum Eingang) 

Stellungnahme der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie Einwen-

dungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Vorschlag für die Abwägung Beschlussvorschlag 

A.1.1 -2 RP Stuttgart Abteilung 

Wirtschaft und Infrastruk-

tur  Straßenwesen und 

Verkehr 

06.05.2019 

 

Gewährte Verlängerung der Stellungnahme bis zum 04.05.2019 

Straßenwesen und Verkehr 

 

Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt aus Sicht der Abteilung 4 – Straßenwesen 

und Verkehr – zur oben genannten Planung wie folgt Stellung: 

Dem oben aufgeführten Bebauungsplan kann von hier aus zugestimmt werden, wenn 

folgende Auflagen berücksichtigt werden. 

Nach Durchsicht der erneut übermittelten Unterlagen des oben genannten Bauvorha-

bens wird der Abstand der Anbauverbotszone nach § 9 (1) FStrG eingehalten. Daher 

kann dem Bauvorhaben aus unserer Sicht zugestimmt werden. 

 

Wir weisen noch einmal vorsorglich darauf hin, dass die Gefahr einer Blendwirkung 

von Verkehrsteilnehmern durch die geplante Photovoltaikanlage ausgeschlossen sein 

muss. 

 

 

Zur Kenntnis 

 

 

 

 

 

 

 

Es werden Module mit antireflexti-

onstechnik verwendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss er-

forderlich 

 

 

 

 

 

A.1.1 -3 RP Stuttgart Abteilung 

Wirtschaft und Infrastruk-

tur  Denkmalpflege 

16.04.2019 

Denkmalpflege 

Hält ihre Stellungnahme vom 28.09.2018 aufrecht: 

Abteilung 8 - Denkmalpflege - meldet Fehlanzeige. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Ritzmann, Tel. 0711/904-45170,  

E-Mail: imke.ritzmann@rps.bwl.de. 

Zur Kenntnis  

 

Kein Beschluss er-

forderlich 
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Nr.  Einwender 

(Datum Eingang) 

Stellungnahme der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie Einwen-

dungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Vorschlag für die Abwägung Beschlussvorschlag 

A.1.1 -4 

 

 

 

 

 

 

 

RP Stuttgart  

16.04.2019 

 

 

 

 

 

Hinweise werden vom 28.09.2018 aufrecht erhalten: 

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt 

(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitpla-

nung/Seiten/default.aspx). 

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 

dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung davon - 

zusätzlich in digitalisierter Form - im Originalmaßstab zugehen zu lassen. 

Zur Kenntnis 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss er-

forderlich 

 

 

 

 

 

 

A.1.2  - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP Freiburg Landesamt für 

Geologie, Rohrstoffe und 

Bergbau 

15.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Regierungspräsidium Freiburg äußert sich im Rahmen seiner fachlichen Zustän-

digkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche Belange äußert sich das Landes-

amt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage der ihm vorliegenden Un-

terlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht 

überwunden werden können: Keine 

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren können, 

mit Angabe des Sachstandes: Keine 

3. Hinweise, Anregungen oder Bedenken: 

Sie verweisen auf ihre frühere Stellungnahme vom 24.09.2018: 

Geotechnik 

„Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-

cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 

Zur Kenntnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss er-

forderlich 
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Nr.  Einwender 

(Datum Eingang) 

Stellungnahme der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie Einwen-

dungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Vorschlag für die Abwägung Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutach-

ten, Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin ge-

troffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hin-

weise in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 

Verbreitungsbereich des quartären Goldshöfe-Sandes mit unbekannter Mächtigkeit. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-

arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 

Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) 

werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 

4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.“ 

Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Beden-

ken vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe 

Stellungnahme vom 24.09.2018 bleiben unverändert: 

„Das Plangebiet liegt am NW-Rand eines Quarzsandvorkommens der Goldshöfe- For-

mation (qGO). Es ist auf der Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden- Württem-

berg 1 : 50 000 (KMR 50), Blatt L 7126/L 7128 Aalen/Nördlingen (Südteil), dargestellt 

und in den dazugehörigen Erläuterungen rohstoffgeologisch beschrieben (Vorkom-

men L 7126/L 7128-13). Das Rohstoffvorkommen. L 7126/L 7128-13 und die dazuge-

hörige Beschreibung können über den LGRB-Geodatendienst (LGRB-Kartenviewer, 

http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_kmr) visualisiert werden [Thema: „KMR 50 Roh-

stoffvorkommen“; Visualisierung – und ggf. Ausdruck – der Vorkommensbeschreibung 

durch Nutzung des Info-Buttons beim Thema „KMR 50 Rohstoffvorkommen“].  

 

Zur Kenntnis 

 

 

 

 

Zur Kenntnis 

 

Zur Kenntnis 

 

 

Zur Kenntnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss er-

forderlich 
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Nr.  Einwender 

(Datum Eingang) 

Stellungnahme der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie Einwen-

dungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Vorschlag für die Abwägung Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erforderlichenfalls können die thematischen Geodaten der KMR 50 – wie auch andere 

Geodaten des Themenbereichs Rohstoffgeologie - auch als WMS-Dienst registrie-

rungs- und kostenfrei in die eigene GIS-Umgebung eingebunden werden (https://pro-

dukte.lgrb-bw.de/catalog/list/?wm_group_id=20000). Ergänzend wird auf die Ausfüh-

rungen unter http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/neuigkeiten und die Hin-

weise in den LGRB-Nachrichten 07/2016 und 04/2018 verwiesen (http://www.lgrb-

bw.de/aktuell/lgrb_nachrichten/index_html). 

Gegen die aktuelle Planung bestehen von rohstoffgeologischer Seite keine Bedenken. 

Vor einer möglicherweise zukünftigen Erweiterung der Photovoltaikanlage sollte die 

rohstoffgeologische Situation erkundet und ggf. beim Planungs- und Entscheidungs-

prozess berücksichtigt werden.“  

 

Grundwasser 

Das Vorhaben liegt außerhalb bestehender oder geplanter Wasserschutzgebiete. Zur 

Planung sind aus hydrogeologischer Sicht keine sonstigen Hinweise, Anregungen oder 

Bedenken vorzubringen.  

 

Bergbau  

Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Sicht keine Einwendungen. Die 

Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. Nach den beim Landesamt für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht 

von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen.  

 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 

tangiert. 

 

Allgemeine Hinweise 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis 

 

 

Zur Kenntnis 

 

 

 

Zur Kenntnis 

 

 

Zur Kenntnis 

 

 

 

 

 

Kein Beschluss er-

forderlich 
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Nr.  Einwender 

(Datum Eingang) 

Stellungnahme der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie Einwen-

dungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Vorschlag für die Abwägung Beschlussvorschlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologi-

schen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 

Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. Des Weiteren ver-

weisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse 

http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- Ka-

taster) abgerufen werden kann. 

 

TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger wurde beigelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Gebietskörperschaften 

Von den Gebietskörperschaften wurden keine Stellungnahmen im Rahmen der Auslegung abgegeben. 
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C Verbände, Vereine, sonstige Träger öffentlicher Belange 

Nr.  Einwender 

(Datum Eingang) 

Stellungnahme der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie Einwen-

dungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Vorschlag für die Abwägung Beschlussvor-

schlag 

C.1.1 -1  Deutsche Bahn AG, DB 

Immobilien 

17.04.2019 

Gegen die Neuaufstellung des o.g. Bebauungsplanes sowie die 6. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes im Parallelverfahren bestehen aus eisenbahntechnischer Sicht 

weiterhin keine Einwände. Öffentliche Belange der DB AG werden hierdurch nicht be-

rührt. 

Sie bitten dennoch darum, sie an dem Verfahren weiterhin zu beteiligen und sie zu ge-

gebener Zeit den Satzungsbeschluss zu übersenden. 

Zur Kenntnis Kein Beschluss er-

forderlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Privatpersonen (Einwendungen gem. § 12 Abs. 3 LPlG) 

Von Privatpersonen wurden keine Stellungnahmen im Rahmen der Auslegung abgegeben. 


